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Vorwort 

Einleitung 
Anerkannt ökologischer Landbau nach den Richtlinien von Naturland – Verband für ökologischen Landbau e.V. hat sich zu 
einer festen Größe entwickelt. Vergleicht man die 1. Fassung der „Richtlinien für den naturgemäßen Landbau“, die nach der 
Verbandsgründung im Jahre 1982 verabschiedet wurde, mit der nun vorliegenden, so ist dies ein Spiegel für die Dynamik 
und Entwicklungsfähigkeit einerseits, aber auch für die Beständigkeit und Konsequenz dieser zeitgemäßen Form der Land-
bewirtschaftung und der Verarbeitung der dabei erzeugten Produkte. Die Entwicklung von Richtlinien und ihre Umsetzung 
in die Praxis sind das Herzstück der Arbeit eines anerkannt ökologischen Landbauverbandes. Richtlinien müssen sich be-
währen. Sie müssen bei sich wandelnden Rahmenbedingungen modifiziert, müssen auf neue Bereiche ausgedehnt werden. 
Das Wachstum von Naturland und seinen Organisationen seit der Verbandsgründung spiegelt den Erfolg dieser Arbeit wider 
und bestätigt, dass Landwirte, Lebensmittelhersteller und Verbraucher dieser Wirtschaftsweise Akzeptanz und Wertschät-
zung auf breiter Ebene entgegenbringen.  

Richtlinien für Spezialbereiche 
Naturland Richtlinien gab es längst bevor die ersten gesetzlichen Regelungen der EU zum ökologischen Landbau verab-
schiedet wurden. Und auch heute gehen von der konsequenten Weiterentwicklung unserer Richtlinien wichtige Impulse 
aus - Anregungen, die von Seiten des Gesetzgebers ernst genommen werden.  
Naturland Richtlinien beschränken sich heute nicht mehr allein auf eine bestimmte Form der Landbewirtschaftung, wie sie 
konkret für die Produktionszweige Pflanzenbau und Viehwirtschaft geregelt sind. Längst wurde differenziert, wurden Richt-
linien für viele Spezialbereiche entwickelt, z.B. Gemüse- und Weinbau, Imkerei, Wildsammlung und Fischwirtschaft. Dem 
umfassenden Ansatz entsprechend, beziehen die Richtlinien auch den nachgelagerten Bereich - die Verarbeitung - mit ein. 
Die Herstellung und Weiterverarbeitung von Lebensmitteln, wie z.B. Brot- und Backwaren, Milch- und Milchprodukte, Bier, 
Wurstwaren etc. ist in Spezialrichtlinien beschrieben. Lebensmittel sind der Schwerpunkt, aber auch Bereiche wie die öko-
logische Waldnutzung und die Holzverarbeitung sind durch Richtlinien definiert.  

Dem ganzheitlichen Anspruch treu bleiben 
Entscheidend für die konsequente Weiterentwicklung der Richtlinien ist, dass der ökologische Landbau nach den Naturland 
Richtlinien dem ursprünglichen Anspruch treu bleibt; dass es gelingt, schnelllebigen Trends zu widerstehen; dass nicht um 
rascher Erfolge willen Abstriche an elementaren Inhalten gemacht werden.  
Richtlinien können immer nur den äußeren Rahmen setzen, denn „Ökologischer Landbau“ auf der Basis von Vorschriften 
allein kann nicht funktionieren: Es ist die gemeinsame Zielsetzung, durch die er getragen wird. Dennoch sind exakte und vor 
allem bindende Vorgaben für die Praxis erforderlich, die aber in der Umsetzung genügend Raum für das Eingehen auf indi-
viduelle betriebliche Situationen lassen. 
Die Experten - Landwirte, Verbraucher, Verarbeiter und Wissenschaftler - die an der Entwicklung der Naturland Richtlinien 
beteiligt sind, haben diese Herausforderung immer neu gemeistert. Der äußere Rahmen für die Richtlinien wird gesetzt 
durch die zentralen Grundprinzipien des anerkannt ökologischen Landbaus, der Anspruch, mit unseren Lebensgrundlagen 
sorgsam und verantwortungsvoll umzugehen. Der ganzheitliche Ansatz, nachhaltiges Wirtschaften, praktizierter Natur- und 
Klimaschutz, Sicherung und Erhalt von Boden, Luft und Wasser sowie der Schutz der Verbraucher stehen im Zentrum aller 
Naturland Richtlinien. Dazu gehört auch Toleranz und respektvoller Umgang der Menschen untereinander und die Über-
nahme sozialer Verantwortung. 

Naturland Richtlinien - Basis für die Zertifizierung 
Richtlinien haben nur Bestand und Wirkung, wenn sie glaubwürdig überprüft und konsequent umgesetzt werden. Entschei-
dungen müssen neutral und unbeeinflusst getroffen werden. Neben den unabhängigen und eigenverantwortlichen Gremi-
en - Richtlinienkommission, Kontrollstelle und Anerkennungskommission -, ist dies auch durch die Zusammensetzung der 
Gremien - mit verschiedenen Interessensgruppen wie Wissenschaftlern, Praktikern und Verbrauchern sichergestellt. Unab-
hängige Kontrolle und konsequente Umsetzung der Naturland Richtlinien sind die Basis für die Herstellung von Produkten 
mit besonderer Qualität, die ökologische und soziale Aspekte einschließen. Sichtbar dokumentiert wird diese Qualität durch 
das Naturland Zeichen.  

Naturland Qualitätssicherung - national und international  
Für Erzeuger, Verarbeiter wie Verbraucher stellt die Anerkennung durch Naturland ein vertrauenswürdiges Qualitätssiche-
rungssystem dar, für Sicherheit in der Zertifizierung von Produkten des ökologischen Landbaus, von der Erzeugung bis zum 
fertigen Produkt. 
Seit 1998 ist Naturland akkreditiert gemäß der internationalen Norm ISO/IEC 17065. Durch diese Akkreditierung wird bestä-
tigt, dass die Zertifizierung nach festgelegten Normen durchgeführt wird. 
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Teil C. Allgemeine Richtlinien für die Verarbeitung 

I. Ziele 

Ziel der Verarbeitung von Erzeugnissen aus ökologischem Landbau im Sinne der Naturland Richtlinien ist ein 
hoher ernährungsphysiologischer, ökologischer und sozialer Qualitätsstandard des Endproduktes. Daher sollen 
die angewendeten Verarbeitungsverfahren unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie den 
Grundsätzen der Naturland Richtlinien kontinuierlich optimiert werden. Risikotechnologien, wie z.B. der Einsatz 
von Gentechnik oder Nanotechnologie, müssen bei der Verarbeitung ausgeschlossen sein; neue Technologien 
sind stets auf mögliche Risiken zu überprüfen.  
Darüber hinaus müssen Verbraucher mit größtmöglicher Transparenz vor Irreführung und Täuschung geschützt 
werden. 
 
II. Geltungsbereich 

Diese Richtlinien sind für alle Betriebe und Unternehmen, die einen Unterlizenzvertrag mit der Naturland Zei-
chen GmbH haben (nachfolgend Vertragspartner genannt), bindend. Sie gelten für jegliche Weiterverarbeitung 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen – i.d.R. in Verbindung mit der jeweiligen produktgruppenspezifischen 
Verarbeitungsrichtlinie1. Gültigkeit hat stets die von den Verbandsgremien beschlossene aktuelle Fassung der 
Richtlinien.  
Darüber hinaus gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Verordnung (EU) 2018/848 mit den 
nachgelagerten Rechtsakten in der jeweils gültigen Fassung sowie das Lebensmittel- und Futtermittel-
Gesetzbuch (LFGB) und die Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV) bzw. Lebensmittel-
Informationsverordnung (LMIV). 
Naturland behält sich Änderungen der Richtlinien vor. Änderungen werden mit der Praxis abgestimmt und die 
Vertragspartner rechtzeitig über Änderungen informiert. Die Vertragspartner sind verpflichtet, bei Un-
klarheiten oder in Zweifelsfällen in Bezug auf die Richtlinien und die Zertifizierung Rücksprache mit Naturland 
zu halten.  
 
III. Vertragswesen 

Mit der Unterzeichnung des Unterlizenzvertrages verpflichtet sich der Vertragspartner von Anfang an auf die 
Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und - falls vorhanden - zusätzlich auf Einhaltung der produktgruppen-
spezifischen Verarbeitungsrichtlinien (die produktgruppenspezifischen Verarbeitungsrichtlinien können bei 
Naturland in der Geschäftsstelle, Kleinhaderner Weg 1, 82166 Gräfelfing; oder per Email an natur-
land@naturland.de angefordert werden und stehen unter www.naturland.de zum Downloaden bereit). 
Der Unterlizenzvertrag regelt außerdem die Verwendung des Naturland Zeichens (Naturland Logo). 
 
IV. Kontrolle und Zertifizierung 

Die Einhaltung der Naturland Richtlinien sowie der gesetzlichen Bestimmungen wird bei angemeldeten 
und/oder unangemeldeten Betriebsbesuchen und Kontrollen durch Beauftragte von Naturland regelmäßig, 
mindestens aber einmal jährlich, kontrolliert. Den Kontrolleuren ist uneingeschränkt Zugang und Einsicht in alle 
relevanten Bereiche des Unternehmens zu gewähren. Auf Verlangen sind sämtliche die Produktion betreffende 
Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Werden Dritte im Auftrag des Vertragspartners tätig (z.B. 
Aufbereitung, Lagerung, Verarbeitung, Transport), müssen Vorkehrungen getroffen werden (z.B. durch den 
Abschluss eines Lohnverarbeitungsvertrages), die sicherstellen, dass die Naturland Richtlinien umgesetzt und 
deren Einhaltung durch Naturland überwacht werden kann. 
Mit dem jährlichen Zertifizierungsentscheid (inkl. Naturland Zertifikat) bestätigt die Naturland Anerkennungs-
kommission die Einhaltung der Naturland Richtlinien durch den Vertragspartner. Im Fall des Verstoßes gegen 
die geltenden Naturland Richtlinien durch den Vertragspartner können Sanktionen verhängt werden. 
Generell können Beschwerden, welche sich auf Sachverhalte beziehen, die im Verantwortungsbereich von 
Naturland liegen, an die Geschäftsstelle in Gräfelfing gerichtet werden.  

 
1 Sollten für einzelne Verarbeitungsprodukte keine separaten produktgruppenspezifischen Verarbeitungsrichtlinien bestehen, werden 
diese auf Basis des allgemeinen Teils der Naturland Verarbeitungsrichtlinien zertifiziert. 

http://www.naturland.de/
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V. Kennzeichnung/Etikettierung 

1. Verarbeitete Produkte 

Die Auslobung von Lebensmitteln, Futtermitteln und Bedarfsgegenständen mit Hinweis auf Naturland, auf die 
Naturland Zertifizierung bzw. mit dem Naturland Zeichen ist ausschließlich auf der Grundlage eines gültigen 
Unterlizenzvertrages und eines gültigen Naturland Zertifikats zulässig.  
Neben den gesetzlichen Anforderungen ist bei der Etikettierung von Naturland zertifizierten Produkten Folgen-
des zu berücksichtigen: 
• Volldeklaration: Alle Zutaten müssen auf dem jeweiligen Produkt vollständig (auch bei zusammengesetzten 

Zutaten) und in der Reihenfolge ihres prozentualen Gewichtsanteils angegeben werden.  
• Für Kräuter und Gewürze kann die Sammelbezeichnung verwendet werden, wenn ihr Gewichtsanteil am 

Produkt weniger als 2% beträgt.  
• Die Verwendung von jodiertem Speisesalz ist deutlich zu kennzeichnen.  
• Lebensmittelzusatzstoffe müssen unter Angabe ihrer vollständigen Bezeichnung aufgeführt werden. 
• Produkte, welche durch Aufmachung oder Marketing explizit Kinder ansprechen, müssen2 die Empfehlun-

gen der World Health Organization (WHO)3 erfüllen.  
Den Vertragspartnern (Inverkehrbringern), die sich vertraglich der Zulieferung oder Vorleistung anderer Unter-
nehmen bedienen, wird im Sinne einer transparenten Verbraucherinformation die Kennzeichnung „hergestellt 
von... im Auftrag von...“ empfohlen. 
Von Naturland zertifizierte Produkte/Waren sind auf sämtlichen Geschäftsunterlagen (Rechnungen, Liefer-
scheinen, etc.) mit einem Hinweis darauf zu versehen. 

2. Rohwaren und Halbfertigprodukte 

Alle Naturland zertifizierten Rohwaren/Halbfertigprodukte müssen im Unternehmen eindeutig und unmissver-
ständlich mit dem Wort NATURLAND oder dem Naturland Zeichen gekennzeichnet werden. 
 
VI. Allgemeine und sonstige übergeordnete (Produktions-) Bestimmungen   

1. Nachhaltiges Wirtschaften 

Der ökologische Landbau ist einer nachhaltigen Wirtschaftsweise in besonderer Weise verpflichtet. Dies bedeu-
tet - neben sozialer Verantwortung und dem Erhalt wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Betriebe - insbeson-
dere einen sorgsamen Umgang mit Natur und Umwelt sowie eine schonende Nutzung natürlicher Ressourcen.  
Natürliche Ökosysteme und deren Leistungen sind zu erhalten, Beeinträchtigungen sollen weitgehend mini-
miert werden.  
Die biologische Vielfalt bzw. Biodiversität auf den Betrieben ist zu erhalten und soll nach Kräften gefördert 
werden; dies umfasst die Vielfalt der Ökosysteme, die Vielfalt der Arten sowie die genetische Vielfalt. Flächen, 
auf denen hohe Schutzwerte vorliegen (High Conservation Values4) unterliegen besonderen Schutzbestimmun-
gen. 
Wasser und Boden sind wertvolle natürliche Güter, deren Schutz von größter Bedeutung ist und die deswegen 
schonend und nachhaltig zu nutzen sind. 
Energie soll möglichst effizient genutzt, erneuerbare Energien nach Möglichkeit bevorzugt werden. 
Wo Abfall nicht vermeidbar ist, soll er umweltschonend entsorgt bzw. dem Recycling zugeführt werden. Orga-
nische Reststoffe sollen wiederverwertet, vorzugsweise kompostiert werden. 
Dem Einsatz von Rohstoffen und Produkten aus regionaler Erzeugung soll Vorrang eingeräumt werden. 

2. Nichtverwendung von GVO und GVO-Derivaten 

Genetisch veränderte Organismen (GVO) und deren Derivate sind mit der ökologischen Wirtschaftsweise un-
vereinbar. Produkte, die gemäß den Naturland Richtlinien erzeugt werden, müssen deshalb entlang der gesam-
ten Produktions- und Wertschöpfungskette ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen (GVO) 

 
2 ausgenommen sind traditionelle Saisonartikel (z.B. Schoko-Osterhase) für einen begrenzten Vermarktungszeitraum, der je Saison 10 
Wochen nicht übersteigen sollte 
3 WHO Regional Office for Europe: NUTRIENT PROFILE MODEL (https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023-6894-
46660-68492) 
4 Definition: https://www.hcvnetwork.org/hcv-approach  

https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023-6894-46660-68492
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023-6894-46660-68492
https://www.hcvnetwork.org/hcv-approach
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und/oder GVO-Derivaten5 hergestellt werden.  
Es gelten die Begriffsbestimmung des Artikels 2 der Richtlinie 2001/18/EG Europäischen Parlaments und des 
Rates, sowie die Ausschlusskriterien für Gentechnik der Verordnung (EU) 2018/848 und den nachgelagerten 
Rechtsakten in der jeweils gültigen Fassung. 
Auch eine ungewollte Kontamination von Naturland zertifizierten Produkten durch gentechnisch veränderte 
Organismen kann zur Aberkennung führen.  

3. Nichtverwendung von Nanomaterialien 

Naturland versteht unter Nanomaterialien: Substanzen, die bewusst und vorsätzlich durch menschliches Zutun 
(anthropogen) entworfen, technisch hergestellt oder erzeugt werden mit dem Ziel sehr spezifische Eigenschaf-
ten (z.B. Form, Oberflächeneigenschaften oder chemische Eigenschaften) im Nanobereich (ca. 1-300nm in 
mindestens einer Dimension) zu erhalten, die es ausschließlich im Nanobereich gibt. Ggf. können auch Partikel 
von größerem Durchmesser in diese Kategorie fallen, sofern sich bei dieser Größe bereits nanospezifische Ef-
fekte zeigen. 
Zufällig im Nanobereich erzeugte Partikel, die z.B. durch traditionelle Verarbeitungsverfahren (wie z.B. homo-
genisieren, mahlen, aufschäumen, einfrieren) entstehen können und natürlicherweise in der Umwelt (z.B. Vul-
kan- oder Schwebstäube) bzw. in Lebensmitteln (z.B. Einfachzucker, Aminosäuren oder Fettsäuren) vorkom-
mende Partikel im Nanobereich sind von dieser Definition ausgeschlossen.  
Die Umweltauswirkungen von Nanomaterialien und die Wirkungen auf den Menschen sind bisher unzu-
reichend bekannt. Daher müssen von Naturland zertifizierte Produkte in Erzeugung und Verarbeitung ohne 
Einsatz von anthropogenen Nanomaterialien hergestellt werden. Nanomaterialien in Verpackungen sollten 
ebenfalls vermieden werden. Nur wenn Nanomaterialien fest im Verpackungsmaterial eingebunden sind, kön-
nen sie in Verpackungen genutzt werden. In Schichten oder Beschichtungen mit direktem Kontakt zum Natur-
land zertifizierten Produkt, dürfen Nanomaterialien nicht verwendet werden. 

4. Zutaten landwirtschaftlichen und nicht-landwirtschaftlichen Ursprungs 

4.1 Prioritätenliste  
Produkte, die mit dem Naturland Zeichen, einem Hinweis auf Naturland oder auf die Naturland Zertifizierung 
gekennzeichnet werden, enthalten Rohstoffe, Zutaten, Lebensmittelzusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe 
landwirtschaftlichen Ursprungs (im folgenden Ausgangsstoffe genannt), die von Naturland zertifiziert sind. 
Sollten Naturland zertifizierte Ausgangsstoffe nicht ausreichend (qualitativ und/oder quantitativ) verfügbar 
sein, kann die Verwendung von Ausgangsstoffen anderer Herkünfte gemäß nachfolgender Prioritätenliste 
beantragt werden.  
 
a. Oberste Priorität hat der Einsatz von Naturland zertifizierten Ausgangsstoffen. 
b. Ausgangsstoffe von Zertifizierern, deren Zertifizierung von Naturland als gleichwertig anerkannt ist, dürfen 

nach schriftlicher Genehmigung durch Naturland verwendet werden. 
c. Wenn die unter a. und b. genannten Ausgangsstoffe nicht verfügbar sind, dürfen von Naturland rezertifi-

zierte Rohstoffe6 und Ausgangsstoffe anderer Zertifizierer, nur mit schriftlicher Genehmigung durch Natur-
land (befristet), verwendet werden.  

d. Wenn die gemäß Buchstaben a., b. und c. genannten Ausgangsstoffe nicht verfügbar sind, kann befristet 
und in begründeten Ausnahmefällen und nur nach schriftlicher Genehmigung von Naturland auf ökologisch 
erzeugte Ausgangsstoffe zurückgegriffen werden, die mindestens den gesetzlichen Anforderungen für Öko-
Produkte unter der jeweils gültigen Gesetzgebung (z.B. EU-Öko-Verordnung, NOP) des Landes, in dem die 
Waren in Verkehr gebracht werden, entsprechen. Der Hersteller ist jedoch verpflichtet diese Ausgangsstof-
fe so schnell wie möglich durch Naturland zertifizierte Ausgangsstoffe zu ersetzen.  

 
5 Ein „GVO-Derivat“ ist jeder Stoff, der aus oder durch GVO erzeugt wird, jedoch keine GVO enthält. “Verwendung von GVO und GVO-
Derivaten“ bedeutet die Verwendung derselben als Lebensmittel, Lebensmittelzutaten (einschließlich Zusatzstoffe und Aromen), Verarbei-
tungshilfsstoffe (einschließlich Extraktionslösemittel), Futtermittel, Mischfuttermittel, Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, Futtermittel-
Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe für Futtermittel, bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, 
Bodenverbesserer, Saatgut, vegetatives Vermehrungsgut und Tiere. 
Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet: 1. Organismus: jede biologische Einheit, die fähig ist, sich zu vermehren oder genetisches Mate-
rial zu übertragen. 2. Genetisch veränderter Organismus (GVO): ein Organismus, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie 
es auf natürliche Weise durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist. 
6 Rezertifizierung bedeutet die zeitlich oder mengenmäßig befristete Anerkennung eines Rohstoffes bzw. einer Zutat auf der Grundlage 
vorhandener Dokumentationen (Inspektionsberichte) Dritter, die ursprünglich nicht im Auftrag von Naturland erstellt wurden. 
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e. Konventionelle Ausgangsstoffe dürfen nur nach Genehmigung durch Naturland und nur bis zu einem Anteil 
von max. 5% (Wasser und Salz nicht eingerechnet) im Endprodukt eingesetzt werden. Voraussetzung ist, 
dass Öko-Herkünfte nicht verfügbar sind und die Ausgangsstoffe nicht gentechnisch verändert sind.  

 
Die Berechnung der Anteile der Ausgangsstoffe erfolgt gemäß deren Gewichtsanteil zum Zeitpunkt ihrer Ver-
wendung bei der Herstellung des Lebensmittels.  
Naturland evaluiert regelmäßig, welche Ausgangsstoffe in welchen Qualitäten verfügbar sind. Bei Fragen zur 
Verfügbarkeit von Naturland zertifizierten Rohstoffen kann sich der Vertragspartner an Naturland wenden. 

4.2 Aromen 
Die allgemeine Verwendung von Aromen ist nicht zulässig. Lediglich natürliche Aromen dürfen nach Genehmi-
gung durch Naturland bzw. unter Beachtung der produktgruppenspezifischen Verarbeitungsrichtlinien in Ein-
zelfällen verwendet werden.  

4.3 Wasser und Salz 
Wasser muss Trinkwasserqualität haben. Es darf nur Speisesalz oder jodiertes Speisesalz ohne Rieselhilfen oder 
mit der Rieselhilfe Calciumcarbonat (E 170) verwendet werden. 

4.4 Kulturen von Mikroorganismen 
Soweit verfügbar werden die Mikroorganismen auf Öko-Substrat bzw. Substrat, das den Anforderungen dieser 
Richtlinien entspricht, gezogen.  

4.5 Enzyme 
Die allgemeine Verwendung von Enzymen ist nicht zulässig. Lediglich nach Genehmigung durch Naturland bzw. 
unter Beachtung der produktgruppenspezifischen Verarbeitungsrichtlinien dürfen Enzyme ohne Benzoate in 
Einzelfällen verwendet werden 

4.6 Lebensmittelzusatzstoffe 
Die allgemeine Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen ist nicht zulässig. Lediglich nach Genehmigung 
durch Naturland bzw. unter Beachtung der produktgruppenspezifischen Verarbeitungsrichtlinien dürfen Le-
bensmittelzusatzstoffe in Einzelfällen verwendet werden. 

4.7 Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine 
Die allgemeine Verwendung von Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen ist nicht zulässig. Lediglich 
nach Genehmigung durch Naturland und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben wie Mindestmengen bzw. 
unter Einhaltung der produktspezifischen Verarbeitungsrichtlinien dürfen Mineralstoffe, Spurenelemente und 
Vitamine in Einzelfällen verwendet werden.  

4.8 Zulässige Verarbeitungshilfsstoffe 
Die allgemeine Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen ist nicht zulässig. Lediglich nach Genehmigung durch 
Naturland bzw. unter Beachtung der produktgruppenspezifischen Verarbeitungsrichtlinien dürfen Verarbei-
tungshilfsstoffe in Einzelfällen verwendet werden. 

5. Verarbeitungsverfahren 

Es sind ausschließlich Geräte und Verfahren zu verwenden, die in den Lebensmitteln keine gesund-
heitsschädigenden Belastungen/Beeinträchtigungen verursachen sowie einen möglichst schonenden Umgang 
mit Umwelt und Ressourcen wie Wasser, Luft und Energieträgern gewährleisten. Darüber hinaus dürfen die 
Verarbeitungsverfahren die Gesundheit der Beschäftigten in der Produktion nicht beeinträchtigen. 

5.1 Zulässige Verarbeitungsverfahren 
• Mechanische, physikalische und biologische Verfahren 
• Räuchern 
• Extrahierung (ausschließlich unter Verwendung der folgenden Extrahierungsstoffe in Lebensmittelqualität: 

Wasser, Öko-Ethanol, pflanzliche Öko-Öle und tierische Öko-Fette, Öko-Essig, CO2, Stickstoff, organische 
Säuren nach Genehmigung).  
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• Fällung (Präzipitation) 
• Filtration (nur mit asbestfreien Filtermaterialien, sofern die Produktqualität durch die Filtration nicht be-

einträchtigt wird. Filtrationstechniken, die mit einer chemischen Reaktion verbunden sind und durch die 
die molekulare Struktur der Lebensmittel verändert wird, sind genehmigungspflichtig).  

5.2 Unzulässige Verarbeitungsverfahren 
• Mikrowellen sind für die Behandlung von Naturland zertifizierten Produkten nicht zugelassen.  
• Die Verwendung ionisierender Strahlung zur Behandlung von Lebens- oder Futtermitteln oder der in Le-

bens- oder Futtermitteln verwendeten Ausgangsstoffe ist verboten.  
Der Verarbeiter hat sicherzustellen, dass solche Stoffe und Verfahren weder direkt (Rohstoff, Lebensmittelzu-
satzstoff oder Verarbeitungshilfsstoff) noch indirekt (über Halbfertigerzeugnisse) für Naturland zertifizierte 
Produkte Verwendung finden. 
Weitere Regelungen zu Verarbeitungsverfahren finden sich in den jeweiligen produktgruppenspezifischen Ver-
arbeitungsrichtlinien. 

6. Qualitätssicherung     

Naturland Partner müssen in ihrem Unternehmen Qualitätsmanagementsysteme installieren, die eine lücken-
lose Rückverfolgbarkeit der produzierten Produkte sowie die Produktsicherheit gewährleisten. Darüber hinaus 
verpflichten sich die Vertragspartner,  
• in regelmäßigen Abständen Mitarbeiterschulungen durchzuführen (mind. einmal jährlich, zusätzliche Ein-

führung für neue Mitarbeiter), 
• zur Vermeidung von Verunreinigungen und Kontamination mit unerlaubten Substanzen bzw. Mitteln, die 

die Qualität der Ökoprodukte beeinträchtigen können, ggf. Vorkehrungen zu treffen. Mögliche Kontamina-
tionsrisiken mit nicht zugelassenen Stoffen, die die Qualität der Ökoprodukte beeinträchtigen können und 
in den Einfluss- und Verantwortungsbereich des Betriebs fallen, sowie geeignete Vorsorgemaßnahmen 
sind zu dokumentieren. Naturland ist zu informieren, falls der begründete Verdacht besteht, dass die Pro-
duktqualität durch Kontamination mit unerlaubten Substanzen wesentlich beeinträchtigt ist. Naturland 
kann eine entsprechende Analyse zur Klärung der Belastung bzw. Kontaminationsquelle fordern und ggf. 
weitere Schritte veranlassen. Als zusätzliche Qualitätssicherungsmaßnahme empfiehlt Naturland Verarbei-
tern und Händlern, ökologisch erzeugte Produkte stichprobenartig auf relevante Schadstoffe untersuchen 
zu lassen. 

 
Naturland Partner, die neben Naturland zertifizierten Produkten auch konventionelle Produkte oder solche, die 
nach EU-Öko-Verordnung zertifiziert sind, verarbeiten bzw. herstellen7, müssen Folgendes beachten:  
• Die einzelnen Arbeitsgänge müssen in geschlossener Folge für die gesamte Partie durchgeführt werden 

und räumlich oder zeitlich getrennt von gleichartigen Arbeitsgängen für konventionelle Erzeugnisse bzw. 
EU-Bio-Produkte erfolgen. Dabei sind geeignete Maßnahmen zur klaren und eindeutigen Unterscheidbar-
keit von Produktion und Produkten zu ergreifen. Eine Bei- oder Vermischung von nicht Naturland zertifi-
zierten Ausgangsstoffen muss jederzeit ausgeschlossen sein. Naturland kann dazu ggf. weitergehende be-
triebsspezifische Auflagen erlassen. 

• Vor der Verarbeitung7 von Naturland zertifizierten Produkten sind Produktionsanlagen, Bedarfsgegenstän-
de etc. gründlich zu reinigen, so dass eine Vermischung von konventionellen/EU-Bio und Naturland zertifi-
zierten Produkten oder eine Kontamination mit Stoffen, die nach diesen Richtlinien nicht zulässig sind, 
ausgeschlossen ist. 

• Im gesamten Sortiment dürfen keine Parallelprodukte vorhanden sein, d.h. das nach den Naturland Richt-
linien erzeugte Sortiment muss sich in Produktbezeichnung, Form und/oder Verpackung eindeutig nach-
vollziehbar vom übrigen Sortiment (konventionelle Produkte sowie Produkte, die gemäß EU-Öko-
Verordnung zertifiziert sind) unterscheiden. 

• Werden gentechnisch veränderte Rohstoffe, Zutaten, Lebensmittelzusatzstoffe und/oder Verarbeitungs-
hilfsstoffe im konventionellen Bereich eingesetzt, ist dies Naturland anzuzeigen und ein Risiko möglicher 
Kontamination ggf. über zusätzliche Qualitätssicherungsmaßnahmen (Rückverfolgbarkeit, Analytik etc.) 
auszuschließen.  

7. Dokumentation 

 
7 Dies umfasst neben der Be- und Verarbeitung auch alle Prozesse der Reinigung, Sortierung, Abfüllung, Verpackung bzw. Etikettierung. 
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Folgende Unterlagen müssen die Naturland zertifizierten Unternehmen in aktueller Version vorliegen haben 
(ältere Versionen sind zu archivieren): 
• Sortimentsliste (Gesamtliste aller im Unternehmen hergestellten Produkte)  
• Zutatenliste der jeweiligen Naturland zertifizierten Produkte mit Angabe aller Ausgangsstoffe in Menge 

und Zertifizierungsqualität 
• Lieferantenübersicht mit Angabe der Ausgangsstoffe und deren Zertifizierung 
• Übersicht über das Qualitätssicherungssystem einschließlich der Analyseergebnisse 
• Nachweis über durchgeführte Schulungen zum Thema Öko-Produktion und Naturland Richtlinien  
• Liste der verwendeten Verpackungsmaterialien 
• Liste der verwendeten Reinigungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
• Übersicht über Verarbeitungsverfahren (z.B. in Form eines Flow Charts) 
• Übersicht über Produktionsstätten, Lager, Maschinen und Geräte mit deren Funktion 
• Produktionstagebuch 
• Dokumentation des Beschwerdemanagements8 

8. Verpackung 

Grundlage für die Wahl der richtigen Verpackung für Naturland zertifizierte Lebensmittel, ist die Konformität 
mit den gesetzlichen Anforderungen, inklusive der EU-Öko-Verordnung.  
Da bei Naturland zertifizierten Lebensmitteln ein über die gesamte Produktionskette nachhaltiges Wirtschaften 
angestrebt wird, soll auch bei der Wahl einer geeigneten Verpackung auf den sparsamen Umgang mit Rohstof-
fen und die Minimierung von Umweltbelastungen durch Herstellung, Benutzung und Entsorgung von Verpa-
ckungsmaterialien geachtet werden. Deshalb sollte der Verpackungsaufwand auf die Gewährleistung von hy-
gienischen Ansprüchen und die Erhaltung der gesundheitlichen und sensorischen Qualität der Produkte be-
schränkt werden. Durch das verwendete Verpackungsmaterial darf die Produktqualität nicht beeinträchtigt 
werden (z.B. durch Stoffmigration aus Druckerfarben oder Weichmachern). Verpackungsmaterialien, die z.B. 
synthetische Pestizide, Konservierungsstoffe oder Entwesungsmittel enthalten bzw. mit solchen Stoffen in 
Berührung gekommen sind, dürfen nicht verwendet werden.  
Bei der Wahl einer geeigneten Verpackung für Naturland zertifizierte Produkte sollen zudem die folgenden 
Punkte berücksichtigt werden: 
• Die Verpackung soll umweltschonend hergestellt und ebenso entsorgt bzw. recycelt werden können. 
• Verpackungsgröße und -gewicht sollen auf ein Minimum reduziert werden. Ziel ist: So wenig Verpackung 

wie möglich. 
• Mehrwegverpackungen werden nur dann nicht verwendet, wenn dies nicht möglich oder sinnvoll ist, z.B. 

aufgrund ineffizienter Transportwege. 
• Verpackungen mit einem hohen Anteil recycelter und/oder nachwachsender Rohstoffe sind denen aus 

fossilen, endlichen Rohstoffen wie Metall oder erdölbasierten Kunststoffen vorzuziehen. 
• Eine Wiederverwendungsmöglichkeit der Verpackung ist anzustreben, z.B. als Trinkglas, Lagergefäß oder 

als Ersatzbrennstoff. 
• Der Einsatz von Biokunststoffen ist wünschenswert. Allerdings darf deren Herstellung nicht aus gentech-

nisch veränderten Rohstoffen erfolgen. Der Nachweis des Verpackungsherstellers bzw. des Lieferanten, 
dass für die Herstellung der Verpackung keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) und deren De-
rivate zum Einsatz gekommen sind, ist durch eine „Zusicherungserklärung“ bei der Öko-Kontrolle nachzu-
weisen. 

• Es sollen Druckfarben ohne schädliche Lösungsmittel ausgewählt werden.  
• Es sollen keine chlorhaltigen, metall- oder aluminiumhaltigen Packmittel verwendet werden.  
 
Modified Atmosphere Packaging (Verpacken mit modifizierter Atmosphäre) mit einem Sauerstoff-Kohlendioxid-
Stickstoff-Gemisch ist zugelassen. Die Bestrahlung (elektrisch oder ionisierend) von Verpackungen zur Keimre-
duktion ist nur auf Antrag zulässig.  
Chlorbehandelter Kork ist nicht zulässig. 
Bei der Auswahl einer geeigneten Verpackung kann der Leitfaden des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
e.V. (BÖLW) „Nachhaltige Verpackung von Bio-Lebensmitteln – Ein Leitfaden für Unternehmen“ sehr hilfreich 
sein. Dieser kann auf der Naturland Homepage (unter www.naturland.de) heruntergeladen werden. 

 
8 Der Betrieb muss Beschwerden, die von Dritten an ihn gerichtet werden und sich auf zertifizierungsrelevante Anforderungen von Natur-
land beziehen in angemessener Weise nachgehen und die Beschwerde sowie die ergriffenen Maßnahmen dokumentieren. 

http://www.naturland.de/
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9. Lagerung und Transport 

• Nach diesen Richtlinien erzeugte Produkte bzw. die eingesetzten Ausgangsstoffe sind so zu lagern und 
transportieren, dass eine hierdurch mögliche Qualitätsbeeinträchtigung oder auch Umweltbelastung mi-
nimiert wird.  

• Die Lagerung unter speziellen Bedingungen ist zugelassen (Kontrollierte Atmosphäre, Temperaturkontrolle 
und Feuchtigkeitsregulierung sowie Trocknung des Lagergutes).  

• Lagerräume bzw. Behälter oder Silos, die z.B. Rückstände GVO-haltiger Lagerprodukte, synthetischer Fun-
gizide, Konservierungsstoffe oder Entwesungsmittel aufweisen, dürfen nicht genutzt werden. 

• Naturland zertifizierte Produkte müssen während Lagerung und Transport eindeutig und unverwechselbar 
gekennzeichnet sein; dies gilt insbesondere für Betriebe, die neben Naturland zertifizierten Produkten 
auch Produkte lagern, verarbeiten und transportieren, die gemäß EU-Öko-Verordnung zertifiziert sind oder 
konventionellen Ursprungs sind. 

• Bei der Lagerung muss eine räumliche Trennung der Naturland zertifizierten Rohwaren/Zutaten von kon-
ventionellen und EU-Bio-Rohwaren erfolgen. 

10. Reinigung und Hygiene 

Jeder Verarbeiter muss sicherstellen, dass von seiner Seite alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden, 
die eine Kontamination und Verunreinigung der Produkte mit Reinigungsmitteln (insbesondere mit Quartären 
Ammoniumverbindungen) verhindern. Naturland behält sich vor, Reinigungsmittel bzw. -verfahren auszu-
schließen. Die Art der Reinigungsverfahren und -mittel muss in einer für die Kontrolle nachvollziehbaren Form 
dokumentiert werden. 
Bei der Wahl geeigneter Reinigungsmittel kann die Naturland Betriebsmittelliste hilfreich sein. Diese kann bei 
Naturland angefordert werden. In Zweifelsfällen sind die Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel mit Natur-
land abzuklären. 

11. Schädlingsbekämpfung 

Vorbeugende Maßnahmen sind sorgfältig und umfassend anzuwenden, um das Auftreten von Schädlingen zu 
vermeiden. Diese müssen durch ein Monitoring dokumentiert werden. Sind Bekämpfungsmaßnahmen unver-
meidbar, sind mechanisch-physikalische, biologische bzw. biotechnische Methoden vorzuziehen; zugelassene 
Schädlingsbekämpfungsmittel sind in Anhang 3 dieser Richtlinie angeführt.   
Der Einsatz chemischer Lagerschutzmittel, insbesondere die Verwendung von Ethylenoxid, Methylbromid, 
Aluminiumphosphid und Lindan, ist verboten.  
Sollten Begasungsmaßnahmen mit anderen als in Anhang 3 gelisteten Maßnahmen erforderlich sein, ist eine 
Genehmigung unter Angabe des eingesetzten Mittels, der vorgesehenen Wartezeit und dem Zeitpunkt der 
Durchführung der Maßnahme im Voraus bei Naturland zu beantragen.  
Fachbetriebe zur Schädlingsbekämpfung müssen auf die Naturland Richtlinien hingewiesen werden und die 
Einhaltung der Naturland Richtlinien zur Schädlingsbekämpfung schriftlich zusichern. Das Formblatt zur Schäd-
lingsbekämpfung ist bei Naturland anzufordern.  
Bei der Schädlingsbekämpfung ist jederzeit auszuschließen, dass die nach den Naturland Richtlinien hergestell-
ten Produkte direkt oder indirekt mit unerlaubten Mitteln in Berührung kommen.  
Werden unerlaubte Stoffe bzw. Methoden direkt auf Produkte, die gemäß den Naturland Richtlinien hergestellt 
wurden, angewendet, dürfen die betreffenden Produkte nicht mit dem Hinweis auf die Naturland Zertifizierung 
bzw. mit dem Naturland Zeichen ausgelobt werden.  
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VII. Soziale Verantwortung  

Der ganzheitliche Anspruch der Naturland Richtlinien schließt auch den sozialen Umgang mit den Menschen, 
die auf den Betrieben leben und arbeiten, mit ein.  

1. Menschenrechte  

Die Grundrechte der Menschen, die auf den Naturland Betrieben leben und arbeiten, werden beachtet; sie 
müssen mind. den lokalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen bzw. den Menschenrechten nach UN Konven-
tionen, den International Labour Organisation Conventions and Recommendations (ILO)9, den UN Kinder-
rechtskonventionen10 und der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker11, sollten 
diese darüber hinausgehen.  
Ein Produkt, das unter Menschenrechtsverletzungen, klaren Fällen von sozialer Ungerechtigkeit oder Verlet-
zung indigener Land- und Wasserrechte produziert wurde, kann nicht als Naturland zertifiziertes Produkt ver-
marktet werden. 

2. Freie Arbeitswahl 
Die Betriebe verpflichten sich, Zwangsarbeit oder jede Art von unfreiwilliger Arbeit auszuschließen. Der Betrieb 
darf nicht Arbeitslohn, Begünstigungen, Eigentum oder Dokumentation der Arbeiter zurückhalten, um die Be-
schäftigten zu zwingen auf dem Betrieb zu bleiben. 

3. Versammlungsfreiheit, Zugang zu Gewerkschaften 

Alle Beschäftigten haben das Recht und die Freiheit, zur Wahrnehmung ihrer Interessen, sich zu versammeln 
und zu organisieren.  
Niemand darf auf Grund einer Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft benachteiligt werden. 

4. Gleichstellung 

In den Betrieben dürfen Ethnie, Glauben, Geschlecht, Mitgliedschaften oder politische Überzeugung nicht zu 
Ungleichbehandlung der Beschäftigten führen. 
Für die gleiche Tätigkeit und Verantwortung erhalten alle Beschäftigten unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe 
und Glaubensbekenntnis die gleichen Löhne und Möglichkeiten. 

5. Kinderrechte 
Betriebe dürfen keine Kinder einstellen. Kinder dürfen auf dem eigenen Familien- oder einem Nachbarbetrieb 
mitarbeiten sofern folgendes erfüllt ist: 
• Die Arbeit ist nicht gefährlich und gefährdet weder die Gesundheit noch die Sicherheit der Kinder. 
• Die Arbeit gefährdet weder die schulische noch die moralische, soziale und physische Entwicklung der 

Kinder. 
• Kinder werden bei der Arbeit von Erwachsenen beaufsichtigt oder sind von einem Erziehungsberechtigten 

autorisiert. 

6. Gesundheit und Sicherheit 

Alle Arbeiter, Angestellten und deren Familien müssen Zugang zu Trinkwasser, Essen, Unterkunft und medizini-
scher Grundversorgung haben.  
Der Arbeitgeber ist für Sicherheit, Gesundheit und Hygiene am Arbeitsplatz verantwortlich, dies beinhaltet 
gegebenenfalls Schulungen der Beschäftigten, um das Bewusstsein für etwaige Gefahren am Arbeitsplatz und 
für Hygienevorschriften zu schärfen. Bei mehr als 10 Beschäftigten sind Leitlinien zur „Sicherheit am Arbeits-
platz“ zu erstellen und allen Beschäftigten zugänglich zu machen. 
 
 

 
9 http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm 
10 https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention  
11 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Declaration(German).pdf 

http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm
https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Declaration(German).pdf
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7. Arbeitsverhältnisse 

Beschäftigte im Sinne dieser Richtlinien sind neben dauerhaft Beschäftigten auch Saisonarbeitskräfte sowie 
Arbeiter in Subunternehmen.  
Alle Betriebe verpflichten sich folgende grundlegende Anforderungen zu erfüllen:12 

7.1 Verträge 
Alle Beschäftigten erhalten einen schriftlichen Arbeitsvertrag, der die Grundlagen des Arbeitsverhältnisses 
regelt.13 Arbeitsverhältnisse und Verträge müssen vom Arbeitgeber dokumentiert werden und sind jederzeit 
überprüfbar. Der Arbeitsvertrag muss mindestens folgende Punkte klären: Arbeitsbeschreibung, Arbeitsumfang 
und -begrenzung, Art sowie Höhe der Bezahlung. Die Arbeitsverhältnisse müssen mit allen Beschäftigten min-
destens den jeweils höheren Anforderungen aus nationalen Bestimmungen und den ILO Richtlinien entspre-
chen.  

7.2 Gleichbehandlung 
Die unterschiedlichen Formen der Arbeitsverhältnisse dürfen nicht zu einer Ungleichbehandlung der Beschäf-
tigten führen; für alle Beschäftigten gelten - bei gleicher Tätigkeit und Verantwortung - die gleichen Rechte und 
Arbeitsbedingungen, inklusive Sozialleistungen und Vergünstigungen (siehe IV.4.) 

7.3 Löhne 
Die Löhne müssen mindestens den geltenden gesetzlichen Mindestlöhnen des Landes entsprechen oder den 
relevanten Industriestandards (bei Verarbeitungsbetrieben) bzw. den tariflichen Vereinbarungen, sollten diese 
darüber hinausgehen. Beschäftigte werden bar ausbezahlt oder in einer von ihnen gewünschten Form.  

7.4 Zahlungen für Kost und Logis 
Die Beschäftigten können frei entscheiden, einen Teil ihres Lohnes über Unterkunft, Essen oder andere Leis-
tungen des Betriebes zu erhalten. Der Wert dieser Vergünstigungen ist fair und angemessen. Eine obligatori-
sche Reduzierung des Mindestlohns durch den Betrieb ist nicht zulässig. 

7.5 Arbeitszeit 
Um Flexibilität und Überstunden in der Hochsaison (z.B. Ernte) zu ermöglichen, ist entweder eine jährliche 
Begrenzung der Jahresarbeitsstunden oder eine gegenseitige Vereinbarung zur Arbeit in Spitzenzeiten erforder-
lich. Diese Vereinbarung muss den nationalen Gesetzgebungen und den tariflichen Vereinbarungen entspre-
chen. 

7.6 Sozialleistungen 
Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Beschäftigten eine Grundabsicherung bei Mutterschaft, Krankheit und 
Alter bekommen. In Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten werden Leitlinien zu Gehaltsleistungen und zur 
sozialen Absicherung erstellt, die allen Beschäftigten zugänglich sind. 

7.7 Weiterbildung 
Der Betrieb stellt seinen Angestellten Angebote zur Weiterbildung bzw. zur Berufsausbildung zur Verfügung.

 
12 Naturland kann die Feststellung treffen, dass in einem Land die staatliche Kontrolle der Arbeitsverhältnisse bzw. das öffentlich zugängli-
che Weiterbildungsangebot ausreicht, die Einhaltung dieser Richtlinien zu gewährleisten. 
13 Auch für nicht registrierte Beschäftigte müssen verbindliche Vereinbarungen getroffen werden, die für diesen Sonderfall nicht unbe-
dingt der Schriftform bedürfen. Darüber hinaus sind sie über ihre Rechte zu informieren. 
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Anhänge Verarbeitung 

Anhang 3: Zugelassene Schädlingsbekämpfungsmittel 

Mechanisch-physikalische, biologische bzw. biotechnische Maßnahmen 
• Förderung und Einsatz natürlicher Feinde von Krankheitserregern und Schädlingen der Kulturpflanzen 

(z.B. Raubmilben, Schlupfwespen) 
• Insektenfallen (z.B. Sexual-Duftstoffe, Farbtafeln) 
• mechanische Abwehrmittel (z.B. Fallen, Prallung, Siebung) 
• Repellents (Abschreckungs- und Vertreibungsmittel) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs  
• Thermische Verfahren (z.B. Wärmebehandlung von Räumen) 

Mittel gegen tierische Schädlinge  
• Mikroorganismen (Virus-, Pilz- und Bakterienpräparate, z.B. Bacillus thuringiensis) 
• Aufbereitung von Azadirachta indica (Neem) 
• Pyrethrumextrakt aus Chrysanthemum cinerariaefolium (synth. Pyrethroide und Synergisten sind ver-

boten) 
• Begasung mit Inertgasen (Kohlendioxid oder Stickstoff) inkl. Druckentwesung 
• Quassia aus Quassia amara 
• Ölemulsionen (ohne chemisch-synthetische Insektizide) auf der Basis von Pflanzenölen 
• Rodentizide (z.B. Cumarin Derivate) in verschleppungssicherer Formulierung (Fraßköder in geeigneten 

Köderboxen) 
• Fraßködergele (in geeigneten Köderboxen) zur Ameisen- und Schabenbekämpfung 
• Kieselgur 

Sonstige 
• Ethylen 
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